
1. Nachtrag 
 

zur Vereinbarung zur Aufwandsentschädigung des Vorsitzenden, 
seines Stellvertreters und der unparteiischen Mitglieder des 

Landesausschusses Hamburg gemäß § 90 SGB V 
 

zwischen 
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH), 
 

der AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse, 
 

dem BKK Landesverband Nordwest, 
 

der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK), 

 

der IKK classic, 
 

der Knappschaft 
 

und 
 

den nachfolgend benannten Ersatzkassen 
 

- Techniker Krankenkasse (TK) 
- BARMER-GEK 
- DAK Gesundheit 
- KKH  
- HEK - Hanseatische Krankenkasse 
- Handelskrankenkasse (hkk) 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), 

vertreten durch die Leiterin der der vdek-Landesvertretung Hamburg, 

Hinweis: Die Veröffentlichung steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung des Vertrages; das 
Unterschriftenverfahren wird derzeit durchgeführt. Die Zustimmung der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz (BGV) steht noch aus. 



1. In § 1 wird in Absatz 1 nach dem Wort „Vorsitzende“ „oder sein Stellvertreter“ eingefügt. 
Der Satzteil „und die weiteren unparteiischen Mitglieder des Landesausschusses oder 
ihre Stellvertreter“ wird gestrichen, das Wort „erhalten“ wird zu „erhält“. 

 

2. In § 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt: „Die weiteren unparteiischen Mitglieder 
oder ihre Stellvertreter und der Stellvertreter des Vorsitzenden erhalten einen 
sitzungsbezogenen Pauschbetrag in Höhe von 120,00 €. Hiermit sind alle Vor- und 
Nacharbeiten abgegolten. Eine darüberhinausgehende Auslagenerstattung findet nicht 
statt.“ 

 

3. In § 1 wird der alte Absatz 2 zu Absatz 3. 

 

4. In § 2 wird „und die weiteren unparteiischen Mitglieder der Ausschüsse“ gestrichen. Das 
Wort „erhalten“ wird zu „erhält“. Hinter dem Wort „Entschädigung“ wird „in Höhe von 
500,00 € monatlich“ eingefügt. Der Satz 2 mit seinen drei Unterpunkten wird gestrichen. 

 

5. Der 1. Nachtrag tritt zum 1. Oktober 2015 in Kraft. 

 



Hamburg, den ___________________ 

 

 

 

_______________________________ 

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg  

 

 

 

________________________________ 

AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse 

 

 

 

________________________________  

BKK-Landesverband NORDWEST 

zugleich für die SVLFG als LKK 

 

 

 

________________________________ 

IKK classic 

 

 

 

________________________________  

Knappschaft - Regionaldirektion Nord 

 

 

 

________________________________  

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)  

Die Leiterin der vdek-Landesvertretung Hamburg 


